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Allgemeines Rundschreiben Nr. 227/2021 
vom 23. November 2021 

 
 
Corona:  
Inkrafttreten der Änderung des Infektionsschutzgesetzes einschließlich der Geltung der 
3G-Regeln im Betrieb und der sog. Homeoffice-Angebotspflicht  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mehrfach hatten wir Sie über die Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Novellierung des Infek-
tionsschutzgesetzes im Bundestag unterrichtet und darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen 
Änderungen am 24.11.2021 in Kraft treten sollen.  
 
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist am 23.11.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden 
(Anlage). Der Gesetzestext ist auch unter folgendem Link abrufbar:  
 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s490
6.pdf%27%5D__1637655428272  
 
Die gesetzlichen Änderungen einschließlich der 3G-Regeln und der sog. Homeoffice-Angebots-
pflicht treten damit am Mittwoch, den 24.11.2021, in Kraft.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kühnel 

 

 

Anlage 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 

kü-pe 
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